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RS OGH 1984/7/31 5Ob568/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.07.1984

Norm

ABGB §812 J

Rechtssatz

Der Betrag des im Inventar ermittelten Reinnachlasses ist für die Höhe der angemessenen Sicherheit nicht

entscheidend. Die Sicherheit wird durch die Höhe der abzusichernden Forderung maßgebend bestimmt, sie muß nicht

höher sein, als die vom Absonderungsgläubiger bescheinigte Forderung.
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